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Chronique générale

Finances publiques

Impôts directs

Eine Motion der SP-Fraktion (Mo. 97.3663), welche die Besteuerung von natürlichen
und juristischen Personen vom Wohnsitz in den Kanton des Arbeitsorts verlagern
wollte, wurde vom Nationalrat auch als Postulat mit 75 zu 51 Stimmen abgelehnt. Die SP
wies in ihrer Begründung darauf hin, dass die Zentrumslasten zentraler Orte durch
diese Verlagerung ausgeglichen werden könnten. Eine angemessene Rückerstattung an
den Wohnsitzkanton wurde dabei in Aussicht gestellt. Ruey (lp, VD) und Bundesrat
Villiger waren jedoch der Meinung, dass das Problem der Zentrumslasten nicht durch
eine Verlagerung der Besteuerung sondern durch den Finanzausgleich angegangen
werden sollte. Diese Thematik war im Berichtsjahr vor allem in der Westschweiz aktuell
geworden. Das Bundesgericht hatte im Oktober dem Kanton Genf untersagt, bei
Pendlern aus der Waadt Steuern einzufordern. Der Kanton Genf hatte im November
1998 einzelnen gut verdienenden Pendlern schriftlich eine Steuerpflicht in Aussicht
gestellt, nachdem der Kanton Waadt es mehrmals abgelehnt hatte, sich an den
Zentrumslasten des Stadtkantons Genf zu beteiligen. Das Bundesgericht verwies in
seinem Urteil auf das Verbot einer Doppelbesteuerung.
Zur Besteuerung von Wohneigentum siehe unten, Teil I, 6c (Wohnungsbau und
-eigentum). 1

MOTION
DATE: 16.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Im Mai 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich, mit dem er die rechtliche Grundlage für die
Weiterentwicklung der Digitalisierung von Verfahren schaffen wollte. Damit sollen das
Ziel der ESTV, zukünftig alle Daten elektronisch zu erhalten und zu verschicken, sowie
die Motion Schmid (fdp, GR; Mo. 17.3371) erfüllt werden. Die Vorlage sah daher vor, die
vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung zu ermöglichen, die
Authentizität und Integrität der übermittelten Daten sicherzustellen sowie eine
elektronische Bestätigung der Daten anstelle einer Unterzeichnung zu realisieren.
Geplant war diese Änderung für Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und
Kapitalsteuern, für den Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer von
natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz sowie für die
Wehrpflichtersatzabgabe – auch weiterhin sollte jedoch eine analoge Eingabe der
Steuererklärung möglich bleiben. Bei Steuern, die in der Zuständigkeit des Bundes
liegen, sowie beim internationalen Informationsaustausch sollten die Betroffenen
hingegen zu einem elektronischen Verfahren verpflichtet werden können. Bereits heute
sei eine elektronische Einreichung der Steuererklärung in den meisten Kantonen
möglich, dem stehe nur die Unterzeichnungspflicht entgegen, erklärte der Bundesrat.
Zukünftig solle dieses Verfahren medienbruchfrei möglich sein. 
Darüber hinaus enthielt die Vorlage zwei weitere Änderungen, die zwar gemäss
Bundesrat nicht direkt mit dem eigentlichen Anliegen der Vorlage zu tun hatten, aber
der Verhältnismässigkeit wegen nicht in einer eigenen Vorlage behandelt würden. So
sollten die Versicherungen der ESTV neu die Ausrichtung von Kapitalleistungen und
Renten der zweiten Säule melden. Zudem sollten die Durchführungsbestimmungen in
Art. 72 STHG, welche die Frist zur Anpassung des kantonalen Rechts an das STHG
beinhalteten, vereinheitlicht und vereinfacht werden. Dabei sollte auch die
Bestimmung zur Verwendung einheitlicher Formulare für die Steuererklärungen
aufgehoben werden, da sie aufgrund von Eigenheiten der Kantone nie vollständig
umgesetzt werden konnte.

Von Juni bis Oktober 2019 hatte die Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich stattgefunden. 25 Kantone (ausser NE), 7
Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, SVP, SP, Piratenpartei) und 17 Verbände und
Organisationen, darunter der SSV, Economiesuisse, SGV, SGB, FDK oder
TreuhandSuisse, hatten sich daran beteiligt. Sie alle stimmten der Vorlage grundsätzlich
zu, stellten aber teilweise noch weitergehende Forderungen. Die Kantone, die FDK und
die SSK forderten, die Bestimmung über einheitliche Formulare, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, aufzuheben, während Economiesuisse, BDO, EXPERTsuisse und swissICT
diese Pflicht beibehalten wollten. Drei Parteien (CVP, FDP, SVP) und sechs
Organisationen (economiesuisse, EITSwiss, SGV, SSV, Städtische Steuerkonferenz,
TreuhandSwiss) wollten dem Bundesrat nicht die Möglichkeit geben, den
Steuerzahlenden bei Steuern in seiner Zuständigkeit elektronische Verfahren

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.05.2020
ANJA HEIDELBERGER
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vorzuschreiben. In der Folge nahm der Bundesrat eine Änderung vor: So
vereinheitlichte er die Übernahmefrist für Änderungen im STHG. Hingegen beliess er es
bei der geplanten Streichung der Bestimmung über die einheitlichen Formulare. 2

Im Juli 2020 reichte der Kanton Genf eine Standesinitiative mit der Forderung ein, die
Unterhaltsbeiträge an erwachsene Kinder bis 25 Jahren in Ausbildung von den
direkten Bundessteuern abzugsfähig zu machen. Heute könnten nur die
Unterhaltsbeiträge an Kinder bis 18 Jahre abgezogen werden, obwohl junge Erwachsene
für die Finanzierung ihrer Ausbildungen häufig auch länger die Hilfe ihrer Eltern
beanspruchten. Dies sei für die Eltern eine grosse finanzielle Belastung – womöglich sei
die finanzielle Belastung in diesen Jahren gar grösser als jene bis zum 18. Lebensjahr
ihrer Kinder. 
Ende August 2021 setzte sich die WAK-SR mit der Initiative auseinander und empfahl
mit Verweis auf die Ablehnung der Erhöhung der Kinderabzüge in der Volksabstimmung
vom 27. September 2020 und auf die Ungleichbehandlung von getrennt lebenden und
verheirateten Paaren, ihr keine Folge zu geben. 3

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 31.08.2020
ANJA HEIDELBERGER

Anfang 2021 gab der Bundesrat in einer Medienmitteilung bekannt, dass die
Steuerbelastung in Kantonen und Gemeinden im Vergleich zum Vorjahr leicht
rückläufig sei. Für das Jahr 2021 würden die Kantone und Gemeinden durchschnittlich
24.7 Prozent ihres Ressourcenpotenzials an Fiskalabgaben tatsächlich ausschöpfen. Das
Ressourcenpotenzial gibt an, wie gross die ordentlichen Gemeindesteuern bei
mittlerem Steuerfuss, die Gemeindeanteile an verschiedenen direkten Steuern (z.B.
Grundstückgewinn- oder Erbschaftssteuer), 50 Prozent der Regalien (z.B. das
Fischerei- oder das Jagdregal) und Konzessionserträge (z.B. zum Salzabbau) und die
Gemeindeerträge aus der Motorfahrzeugsteuer sowie die positiven
Nettovermögenserträge sind. Es dient insbesondere dazu, den Ressourcenausgleich für
den Finanzausgleich (NFA) zu berechnen. Besonders niedrig ist der entsprechende
Anteil der Fiskalabgaben in den Kantonen Zug, Schwyz und Nidwalden, besonders hoch
in Genf, Neuenburg und Waadt. 4

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 07.01.2021
ANJA HEIDELBERGER

Der Ständerat folgte der Empfehlung seiner Kommission und gab der Standesinitiative
des Kantons Genf für Unterhaltsbeiträge an erwachsene Kinder bis 25 Jahren in
Ausbildung in der Herbstsession 2021 stillschweigend keine Folge. Erich Ettlin (mitte,
OW) anerkannte zuvor für die Kommission zwar die Problematik, betonte aber, dass die
Umsetzung der Initiative die «Ungleichbehandlung zwischen getrennt lebenden und
verheirateten Paaren verstärk[en]» würde, da Letztere lediglich den allgemeinen
Kinderabzug beanspruchen könnten. Stattdessen spielte er den Ball den Kantonen zu,
die ja die Möglichkeit hätten, die allgemeinen Kinderabzüge zu erhöhen. 5

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 20.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Wie die Standesinitiative des Kantons Genf (Kt.Iv. 20.321) verlangte eine
parlamentarische Initiative Grin (svp, VD), dass geschiedene oder getrennt lebende
Eltern die Unterhaltsbeiträge für ihre volljährigen Kinder in Ausbildung vom
steuerbaren Einkommen abziehen können. Heute sei dies nur bis zum Erreichen des
18. Lebensjahrs des Kindes möglich, was angesichts der gestiegenen Anteile finanziell
weiterhin abhängiger junger Erwachsener sowie Scheidungen geändert werden solle,
argumentierte der Initiant. 
Im August 2021 gab die WAK-NR dem Anliegen mit 13 zu 12 Stimmen knapp Folge, da ja
auch die Unterhaltspflicht der Eltern bis zum Ende der Ausbildung andauere. Ihre
Schwesterkommission erinnerte aber im März 2022 daran, dass verheiratete Paare
keine solchen Abzüge machen könnten, und lehnte deren Ausdehnung auf erwachsene
Kinder mit 6 zu 2 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) ab. Folglich hatte sich die WAK-NR im
Juni 2022 nochmals mit der Initiative zu beschäftigen und liess sich diesmal
mehrheitlich von der ständerätlichen Argumentation überzeugen. Sie anerkannte die
Problematik der gestiegenen Unterhaltskosten für junge Erwachsene in Ausbildung,
scheute sich aber vor einer Verstärkung der Ungleichheit zwischen geschiedenen und
verheirateten Personen. Mit 13 zu 11 Stimmen (bei 1 Enthaltung) beantragte die
Kommission ihrem Rat, der parlamentarischen Initiative – sowie der Genfer
Standesinitiative, die sie gleichzeitig behandelte – keine Folge zu geben. 6

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 24.03.2022
ANJA HEIDELBERGER
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In der Herbstsession 2022 behandelte der Nationalrat die Standesinitiative des Kantons
Genf für einen Steuerabzug für Unterhaltsbeiträge an erwachsene Kinder erneut
zusammen mit der parlamentarischen Initiative von Jean-Pierre Grin (svp, VD; Pa.Iv.
21.424), die ein ähnliches Anliegen beinhaltete. Die Kommissionsmehrheit hatte beide
Initiativen zuvor zur Ablehnung empfohlen, weil dadurch die Ungleichbehandlung von
Verheirateten gegenüber Geschiedenen oder getrennt Lebenden verstärkt würden, die
keine entsprechenden Abzüge machen könnten. Diese Abzüge würden zudem in die
Berechnung der Kinderalimente einfliessen und diese folglich erhöhen. Schliesslich
hätte dies Mindereinnahmen bei Bund und Kantonen zur Folge. Im Gegensatz zur
parlamentarischen Initiative lag zur Standesinitiative kein Minderheitsantrag vor, so
dass dieser stillschweigend keine Folge gegeben wurde. 7

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 21.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

Péréquation financière

Die Regierungen von Geberkantonen übten zunehmend Kritik an der Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA). Zum
einen forderten die Zentrumskantone Zürich, Genf, Waadt und Basel-Stadt angesichts
der drohenden Steuerausfälle im Zusammenhang mit dem Steuerstreit mit der
Europäischen Union (EU) kompensatorische Massnahmen bei der Festlegung der
Ausgleichszahlungen. Zum anderen stellten die finanzstarken Kantone Zug und Schwyz,
welche pro Kopf am meisten in die Ausgleichstöpfe einzahlten, das Ausmass der
interkantonalen Solidarität in Frage. Vor diesem Hintergrund forderte eine
Standesinitiative des Kantons Schwyz eine Anpassung des Finanz- und
Lastenausgleichs. Im Zentrum stand die Schaffung einer neutralen Zone. Demnach
sollten ressourcenschwache Kantone, welche die Mindestausstattung bereits vor dem
Ausgleich erreichten, keine Transferzahlungen mehr erhalten. Diese sollten also den
ressourcenschwächsten Kantonen vorbehalten werden. In der Herbstsession gab der
Ständerat der Standesinitiative mit 30 zu 10 Stimmen keine Folge. Dieser Entscheid war
insofern nicht überraschend, als die Vertreter der Bezügerkantone in der kleinen
Kammer über eine solide Mehrheit verfügten. Der Entscheid des Nationalrats war noch
hängig. 8

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 13.09.2012
LAURENT BERNHARD

Im Juni 2021 gab der Bundesrat die Ausgleichszahlungen des Finanzausgleichs für das
Jahr 2022 bekannt. Demnach steigen die Zahlungen gegenüber dem Vorjahr um CHF 91
Mio. und betragen im Jahr 2022 insgesamt CHF 5.3 Mrd. Dieser Anstieg ist vor allem auf
die Erhöhung des soziodemografischen Lastenausgleichs (um CHF 62 Mio.) und auf die
Ausgleichszahlungen an die ressourcenschwächsten Kantone (CHF 120 Mio.)
zurückzuführen, wie sie in der FiLaG-Revision 2019 beschlossen worden waren.
Ebenfalls im Zusammenhang mit dieser Revision wurde der Zielwert der garantierten
Mindestausstattung für das Jahr 2022 zum letzten Mal reduziert, er kam neu bei 86.5
Prozent zu liegen (2021: 87.1%). Der Ressourcenausgleich (vertikal und horizontal) sank
insgesamt um CHF 74 Mio., was neben der tieferen Dotation (CHF -210 Mio.) auch der
Erhöhung des Ressourcenpotenzials (CHF 114 Mio.) und der Disparitäten (CHF 23 Mio.)
geschuldet war. Insgesamt stieg der Ressourcenausgleich bei 14 Kantonen an –
insbesondere bei den Kantonen Schwyz und St. Gallen (je plus 2.0 Indexpunkte) – und
sank bei 12 Kantonen – insbesondere beim Kanton Obwalden (-14.4 Indexpunkte).
Letzterer Kanton wechselte damit auch vom Lager der Nettozahler, das im Jahr 2022
noch aus den Kantonen Basel-Stadt, Genf, Nidwalden, Schwyz, Zug und Zürich besteht,
ins Lager der Nettoempfänger. Den Grund für den starken Rückgang des
Ressourcenpotenzials des Kantons Obwalden sieht der Bericht in einem Einmaleffekt
aus dem Jahr 2015, welcher das Einkommen pro Einwohnerin und Einwohner in diesem
Jahr stark erhöht hatte und bis im Vorjahr in die Berechnung des Ressourcenpotenzials
eingeflossen war. 
Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Ausgleichszahlungen berichtete der
Bundesrat auch über die Vernehmlassung zu einer von der FDK geforderten
Verordnungsänderung aufgrund eines Sonderfalls im Kanton Bern 2021. Dieser
Änderungsvorschlag traf nur bei 2 Kantonen auf Zustimmung, die übrigen 24 und mit
ihnen die FDK lehnten es ab, das Finanzausgleichssystem aufgrund von Sonderfällen zu
ändern. 9

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 15.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Budgets des cantons et des communes

Fast jeder dritte Kanton budgetierte für das Jahr 2001 einen Einnahmenüberschuss.
Basel, Genf, Luzern, Solothurn, Thurgau, Zug und Zürich rechneten mit schwarzen
Zahlen. Insgesamt wiesen die Voranschläge bei einem Aufwand von 60,6 Mia Fr. und
einem erwarteten Ertrag von 60 Mia einen Aufwandüberschuss von 557,5 Mio Fr. aus. Im
Vorjahr waren noch 1,5 Mia Fr. Aufwandüberschuss veranschlagt worden. 18 Kantone
legten ein besseres Budget vor als vor Jahresfrist. Schlechter dürfte die Rechnung
hingegen in den Kantonen Uri, Schwyz, Glarus, Freiburg, in beiden Appenzell, St. Gallen
und Aargau ausfallen. Dort prägten in erster Linie fiskal- und personalpolitische
Entscheide die Diskussion. Besonders prekär ist die Situation Uris, wo der
Selbstfinanzierungsgrad unter 10% fallen könnte. 10

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 11.11.2000
DANIEL BRÄNDLI

Die 26 Kantone erzielten im Berichtsjahr bei konsolidierten Gesamtausgaben von 63,8
Mia Fr. einen Finanzierungsüberschuss von 37 Mio Fr. Gegenüber den Voranschlägen
wurde eine Verbesserung von 918 Mio Fr. erreicht. 14 Kantone schlossen mit einem
Finanzierungsüberschuss ab; sie konnten einen Teil ihrer Schulden abtragen
(Selbstfinanzierungsgrad über 100%). Acht Kantone (GR, BL, AI, BS, JU, SG, VD, GE)
wiesen einen Finanzierungsfehlbetrag aus; sie mussten sich zur Finanzierung der
Nettoinvestitionen neu verschulden. Für Graubünden betrug der
Selbstfinanzierungsgrad 88,8%, für Basel-Land 87,5%, für Appenzell-Innerrhoden
85,9%, für Basel-Stadt 79,2%, für den Jura 79,1%; für Sankt Gallen, die Waadt und Genf
waren die Werte negativ.  11

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2002
MAGDALENA BERNATH

Für das Jahr 2002 budgetierten die Kantone Ausgaben von 67 Mia Fr., das sind 4% (2,6
Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 2,2 Mia und waren
mit 65 Mia Fr. um 1,9% höher als 2002. 11 Kantone erwarteten einen schlechteren
Abschluss als im Vorjahr. Mit schwarzen Zahlen rechneten Bern, Obwalden, Glarus,
Wallis und Genf. Die grössten Defizite sahen die Budgets Zürichs (360 Mio), des Tessin
(227 Mio) und der Waadt (153 Mio) vor.  12

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 31.12.2002
MAGDALENA BERNATH

Die 26 Kantone erzielten im Berichtsjahr bei konsolidierten Gesamtausgaben von 67,4
Mia Fr. einen Finanzierungsfehlbetrag von 2,7 Mia Fr. Gegenüber den Voranschlägen
ergab sich eine Verschlechterung von 583 Mio Fr. Zehn Kantone schlossen mit einem
Finanzierungsüberschuss ab; sie konnten einen Teil ihrer Schulden abtragen
(Selbstfinanzierungsgrad über 100%). Sechzehn Kantone (AR, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE,
SG, SH, SZ, TI, UR, VD, ZH, ZG) wiesen einen Finanzierungsfehlbetrag aus; sie mussten
sich zur Finanzierung der Nettoinvestitionen neu verschulden. Für Appenzell
Ausserrhoden betrug der Selbstfinanzierungsgrad 96,3%, für Luzern 75,7%, für
Graubünden 73,9%, für Basel-Land 58,3%, für St. Gallen 51,9%, für Uri 49,4%, für den
Jura 43,2%, für Schaffhausen 43,1%, für Zug 41,7%, für Neuenburg 25,2% und für Glarus
1,5%; für Zürich, Schwyz, Genf, das Tessin und die Waadt waren die Werte negativ. 13

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Die 26 Kantone erzielten im Berichtsjahr bei konsolidierten Gesamtausgaben von 68,4
Mia Fr. einen Finanzierungsfehlbetrag von 255 Mio Fr. Gegenüber den Voranschlägen
ergab sich eine Verbesserung von 2,5 Mia Fr. Siebzehn Kantone schlossen mit einem
Finanzierungsüberschuss ab; sie konnten einen Teil ihrer Schulden abtragen
(Selbstfinanzierungsgrad über 100%). Vier Kantone (BL, UR, VD, ZH) wiesen einen
Finanzierungsfehlbetrag aus; sie mussten sich zur Finanzierung der Nettoinvestitionen
neu verschulden. Für Basel-Land betrug der Selbstfinanzierungsgrad 51,2%, für Uri
99,7%, für die Waadt 56,0% und für Zürich 19,7%; für Genf, Glarus, Neuenburg, Schwyz
und das Tessin waren die Werte negativ. 14

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Für das Jahr 2005 budgetierten die Kantone Ausgaben von 70,8 Mia Fr., das sind 1,6%
(1,1 Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 750 Mio und
waren mit 68,1 Mia Fr. um 1,1% höher als 2004. Mit schwarzen Zahlen rechneten Aargau,
Bern, Obwalden, Solothurn und Wallis. Die grössten Defizite sahen die Budgets der
Kantone Zürich (483 Mio), Genf (290 Mio), Tessin (262 Mio), Waadt (173 Mio), Basel-Stadt
(118 Mio) und Schwyz (104 Mio) vor. 15

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 31.12.2004
MAGDALENA BERNATH
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Für das Jahr 2006 budgetierten die Kantone Ausgaben von 70,1 Mia Fr., das sind 0,9%
(0,7 Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 300 Mio und
waren mit 68,4 Mia Fr. um 2,4% höher als 2005. Mit schwarzen Zahlen rechneten Bern,
Freiburg, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Solothurn, Uri,
Wallis und Zug. Die grössten Defizite sahen die Budgets der Kantone Genf (293 Mio),
Tessin (194 Mio), Zürich (181 Mio), Schwyz (66 Mio), Waadt (54 Mio), Basel-Stadt (50 Mio)
und Neuenburg (45 Mio) vor. 16

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 19.10.2005
MAGDALENA BERNATH

Gemäss offizieller Rechnung erzielten die 26 Kantone im Berichtsjahr bei
konsolidierten Gesamtausgaben von 68,4 Mia Fr. einen Finanzierungsüberschuss von
6895 Mio Fr. (68,3 Mia resp. 31 Mio ohne Erlöse aus dem Verkauf der nicht benötigten
Goldreserven der Nationalbank). Gegenüber den Voranschlägen ergab sich eine
Verbesserung von 9,5 Mia Fr. (resp. 2,6 Mia). Mit Ausnahme von Genf schlossen alle
Kantone mit einem Finanzierungsüberschuss ab; sie konnten einen Teil ihrer Schulden
abtragen (Selbstfinanzierungsgrad über 100%); betrachtet man die um die
Sondereffekte des Golderlöses bereinigten Rechnungen, wiesen neun Kantone (BL, GE,
GL, GR, JU, NW, OW, UR, ZH) einen Finanzierungsfehlbetrag aus (Werte zwischen 0%
und 100%); für Neuenburg, Schwyz und das Tessin waren die Werte negativ. Diese
dreizehn Kantone hätten sich ohne die Ausschüttung des Golderlöses der Nationalbank
zur Finanzierung ihrer Nettoinvestitionen neu verschulden müssen. Bei den Kantonen
AG, AI, BE, GE, VD und VS sind die offiziellen und die um den Golderlös bereinigten
Rechnungen identisch. 17

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Für das Jahr 2007 budgetierten die Kantone Ausgaben von 71,2 Mia Fr., das sind 1,6% (1,1
Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 1,95 Mia und
waren mit 70,35 Mia Fr. um 2,9% höher als 2006. Mit schwarzen Zahlen rechneten
Aargau, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden,
Schaffhausen, Solothurn, Uri, Waadt, Wallis und Zug. Defizite sahen die Budgets der
Kantone Zürich (287 Mio), Genf (191 Mio), Tessin (170 Mio), Neuenburg (43 Mio), Schwyz
(32 Mio), Thurgau (10 Mio), Basel-Land (7 Mio), Jura (6 Mio), St. Gallen (4 Mio), Appenzell
Innerrhoden (2 Mio) und Appenzell Ausserrhoden (0,3 Mio) vor. 18

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 31.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Für das Jahr 2010 rechneten die Kantone mit einem Defizit von 2,3 Mia Fr. Dieser
Fehlbetrag kommt insbesondere durch sinkende Einnahmen (-5.1%) zustande, die
Ausgaben reduzieren sich nur leicht (-1,5%). Mit schwarzen Zahlen rechneten nur
wenige Kantone (BE, LU, AG, VS), die absolut grössten Fehlbeträge wurden in den
Kantonen Zürich, Genf, Basel-Stadt und Tessin erwartet. 19

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2009
NATHALIE GIGER

1) AB NR, 1999, S. 2544 f.; AZ und 24h, 28.10.99
2) BBl 2020, S. 4705 ff.; Ergebnisbericht Elektronisches Verfahren im Steuerbereich
3) Bericht WAK-SR vom 30.8.21; Résolution 925
4) Medienmitteilung BR vom 7.1.21
5) AB SR, 2021, S. 890
6) Bericht WAK-NR vom 20.6.22; Medienmitteilung WAK-NR vom 18.8.21; Medienmitteilung WAK-SR vom 25.3.22
7) AB NR, 2022, S. 1623 f.
8) AB SR, 2012, S. 727ff.; NLZ, 14.9.12.; NZZ, 20.10.12.
9) Bericht zum Finanzausgleich 2022; Medienmitteilung BR vom 15.6.21
10) NZZ, 6.11. und 11.11.00.
11) Auswertungen der Rechnungen 2002 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen.
12) Lit. Schwaller.
13) Auswertungen der Rechnungen 2003 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen.
14) Auswertungen der Rechnungen 2004 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen.
15) Lit. May.
16) Lit. May; LT, 18.10.05; NZZ, 18.-19.10.05.
17) Auswertungen der Rechnungen 2005 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen. 
18) Lit. May.
19) Auswertungen der Rechnungen 2009 der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen.
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